
II- f! der Beilagen zu· den st~t10gr~2.bi.::.ch('n Protokollen des Nalionalrates 

XII. Gesetzgebullgsperiode 

Präs.: 1·3 .. 1U,N! 1970 No.:.'~ t r a !'< 

der Abgeordneten •. ~.li .~J;Il~ll, • .D.r.·fN.u~sp,I~J. !1J~1<9\ifT~C;·~ 40· 0 

~Mj\S;fi!J~f,~, • fP9: ~~liJtP1q~~ • ~' .......... '" ... , •••••••••••.••• 
.• • • • • .. • • • • • • • • .. .. ' • •• " • 0 er. : .......... G .' •• 0 •• und Genossen 

~&tre~fBnd die Schaffung eines Bund0sg€Set~st mit 
dem das Bewertungsgesetz 1955 neuerlich ahgeändert 

'wird .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen den ' 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

, Bundesgesetz vom, ............. 0 •••• , mit dem das Bewertungs= 
gesetz 1955 neuerlich abgeändat wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das BewertlL~gsgesetz 1955,'BGBl.Nr.148, in der Fassung der Bundes= 
gesetze BG~1.Nr.145/1963 und BGBI.Nr.181/1965 wird abgeändert wie 
folgt: 

1.) § 1 Abs.2 hat zu lauten: 
11(2) Die Bestimmungen des zweiten Teiles dieses Bundesgesetzes 

(§§ 18 bis 79) gelten für die Vermögensteuer, die Erbschaftsteuer 
und für die Stempel- und R~chtsgebühren; der erste Abschnitt des 
zweiten 'reiles (§§ 19 bis 68) gilt nach näherer Regelung durch die 
in Betracht kommenden Gesetz.8 auch für die Grundsteuer, die Gew~rbe== 
steuer, die Grunderwerbsteuer und für die Beiträge nach dem Wehn~ 
haus-Wiederaufbaugesetz. 1f 

2.) Der Absatz 2 des § 12 ist zu streichen. 
3.) § 13 Absätze 2 und 3 haben zu lauten: 

"(2) Für Aktien, für Anteile an Gesellschaften mit beschräill{ter 
Haftung und für Genusscheine ist, soweit sie im Inland keinen Kurs::: 
wert haben, der gemeine Wert (§ 10) massgebend. Lässt sich der ge= 
meine ' .. 7ert aus Verkäufen nicht ableiten, so ist er unter Beachtung' 
der Grundsätze des § 75 a zu schätzen. 
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(3) Ist der gemeine Wert einer Anzahl von A.nteilen an einer Ge­
sellschaft, die einer Person gehören, infolge besonderer Um­
stände höher (z.B. weil die Höhe der Beteiligung die Beherrschung 
der Gesellschaft ermöglicht) oder niedriger (z.B. weil Bindungen 
vorhanden sind, die die .freie VeräuBerung der Anteile hindern) 
als der Wert, der sich auf Grund der Kurswerte (Abs.1) oder der 
gemeinen. vierte (Abs. 2) für die einzelnen Anteile insgesamt ergibt , 
so ist der gemeine Wert der Beteiligung maßgebend." 

3a) § 14 Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Der Wert unverzinslicher befristeter Forderungen oder Schulden 
ist der Betrag, der nach Abzug von Jahreszinsen in Höhe von 5,5 
vom Hundert des Nennwertes bis zur Fälligkeit verbleibt." 

4.) § 15 hat zu laut'en: 

11 § 15. Kap it a 1 w e: r t, von w. i e der k ehr e n -
den Nut z u n gen und Lei s tun gen 

(1) Der Gesamtwert von Nutzungen oder Leistungen, die auf be­
stimmte .Zeit beschränkt sind, ist die Summe der einzelnen Jahres­
werte abzüglich der Zwischenzinsenunter Berücksichtigung von Zin­
seszinsen. Dabei ist von einem Zinssatz in Höhe von 5,5 v.H. aus­
zugehen. Der Gesamtwert darf das Achtzehnfache des Jahreswertes 
nicht übersteigen. Ist die Dauer des Rechtes außerdem durch das. 
Leben einer oder mehrerer Personen bedingt, so darf der nach § 16 
zu berechnende Kapitalwert nicht überschritten werden. 

(2) Immerwährende Nutzungen oder Leistungen sind mit dem Acht­
zehnfachendes Jahreswertes, Nutzungen oder Leistungen von unbe­
stimmter Dauer vorbehaltlich des § 16 mit dem Neunfachen des 
Jahreswertes zu bewerten. Geschützte und nichtgeschützte Erfin­
dungen, die einem Dritten gegen die Verpflichtung zur wieder­
holten Zahlung fester Beträge auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 
zur Ausnutzung überlassen sind" sind höchstens mit dem Dreifachen 
des Jahreswertes zu bewerten. 
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(3) Ist der gemeine Wert der gesamten Nutzungen oder Leistungen 
nachweislich geringer oder höher, so ist der nachgewiesene gemeine 
Wert zugrunde zu legen. 11 

5.) § 16 Absatz 2 hat zu lauten: 

11(2) Als Wert wird"angenommen bei einem Alter 

1. bis zu 15 Jahren das 18-fache, 
2. von mehr als 15 bis zu 25 Jahren das 17-fache, 
3. von mehr als 25 bis zu 35 Jahren das 16-fache, 
4. von mehr als 35 bis zu 45 Jahren das 15-fache, 
5. von mehr als 45 bis zu 49 Jahren das 14-fache, 
6. von mehr als 49 bis zu 53 Jahren das 13-fache, 
7. von mehr als 53 bis zu 57 Jahren das 12-fache, 
8. von mehr als 57 bis zu 60 Jahren das 11-fache, 
9. von mehr als 60 bis zu 63 Jahren das 10-fache, 

, 

17/A XII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 36

www.parlament.gv.at



- 3 -

10. von mehr als 63 bis zu 66 Jahren das 9-fache, 
11~ von mehr als 66 bis zu 69 Jahren das 8-fache, 
12. von mehr als 69 bis zu 72 Jahren das 7-fache, 
13. von mehr als 72 qis zu 75 Jahren das 6-fache, 
14. von mehr als 75 bis zu 79 Jahren das 5-·fache, 
15. von mehr als 79 bis zu 83 Jahren das 4-fache, 
16. von mehr als 83 bis zu B6 Jahren das 3-·fache, 
17. von mehr als 86 bis zu 88 Jahren das 2-fache ,. 
18. von mehr als 88 Jahren das 1-fache 
des Wertes der einjährigen Nutzung oder Leistung. 

6. ) § 16 Absatz 3 hat zu lauten: 

11(3) Hat eine nach .tl.bs.2 bewertete Nutzung oder Leistung im 
Falle der 
Z.1 nicht mehr als 9 Jahre, 
Z.2 und 3 nicht mehr als 8 Jahre, 
Z.4 und 5 nicht mehr als 7 Jahre, 
Z.6 und 7 nicht mehr als 6 Jahre, 
Z.8 und 9 nicht; mehr als 5 Jahre, 
Z.10 und 11 nicht mehr als 4 Jahre, 
Z.12 und 13 nicht mehr als 3 Jahre, 
Z.14 und 15 nicht mehr als 2 Jahre, 
Z.16 und 17 nicht mehr als 1 Jahr 
bestanden, und beruht der Vlegfall auf dem Tod des Berechtigten, 
so ist die Festsetzung der nicht laufend veranlagtenStsuern auf 
.Antrag nach der wirklichen Dauer der Nutzung oder I,eistung zu 
berichtigen. § 5 Abs.2 zweiter und dritter Satz gelten entsprechend. 
Ist eine Last weggefallen, so bedarf die Berichtigung keines 
Antrages. 11 

60.»). § 17 Abs .. 1 hat zu lauten: 

tf(1) Der einjährige Betrag der Nutzung einer Geldsumme ist, wenn 
kein anderer Wert feststeht, mit 5,5 vom Hundert anzunehmen.!t 

7.) § 20 Absatz 1 Ziffer 1 hat zu lauten: 

"1. in Zeitabständen von je neun Jahren fÜJ:' die wirtschaftli-
chen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und 
des Grundvermögens, für die Betriebsgrundstücke und ftIT die Gewer­
beberechtigungen ; 11 
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8."} § 21 Absätze 1, 2 und 3 haben zu lauten: 

"(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt, 

1. wenn der gemäß § 25 abgerundete Wert, der sich für den Beginn 
eines Kalenderjahres ergibt, 

a) bei den wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes ent­
weder um mehr als ein Zehntel~ mindestens aber um 2000 S, . 
oder um mehr als 1QO.OOO S, 

b) bei einem gewerblichen Betrieb oder bei einer Gewerbeberech­
tigung (§ 61) entweder um mehr als ein Fünftel, mindestens 
aber um 50.000 S, oder um mehr als 1,000.000 S 

von dem zum letzten Feststellungszeitpunkt festgestellten,Ein­
heitswert abweicht (Wertfortschreibung) oder 

J 
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2. Vfenn die Art des BewertlL."'1gsgegen5tandes von der zuletzt im Ein= 
heitswQrtbescheid ~estgestellt6n Art abweicht (Artfortschreibung). 

/ .. 

(2) Die im Abs.1 Z.1 festgesetzten Vfertgrenzen sind nicht zu 
beachten, wenn ' 

1. für ein8n Teil des Bewertungsgegenstande~ ein Grund tür eine Ab= 
gabenbefreiung eintritt oder wegfällt'oder 
2. bei einem gewerblichen Betrieb die steuerliche Zurechnung 'geän=' 
dert wird. 

(3) Fällt eine wirtschaftliche Einheit oder Untereinheit, für 
die ein Einheitswert bereits festgestellt ist, weg oder ist gemäss 
§ 25 ein ,Einheitswert nicht mehr festzustellen oder tritt für den 
ganzenSteuergegenstand eine Steuerbefreiung ein, so ist der Ein= 
heitswert auf den Wert Null fortzuschreiben." 

9. ) § 25 hat zu lauten: : 
II§ 25. A b r u n d u n g d e r Ein h e i t s wer t e 

u n d N ich t f e s t s t e 1 1 u n g ger i n g füg i ger 
E i n h e i t s VI e r t e 

Die Einheitswerte sind auf volle 1000 S nach unten abzurunden. 
Einheitswerte, deren Höhe 
1. beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen sowie bei den Be= 
triebsgrundstücken gemäss § 60 Abs,,1 Z02 geringer ist als 2000 S 

. und 
2. beim GrundverrLögen sowie bei den Betriebsgrundstücke~ gemäss 
§ 60 Abs.1 Z 0 1 geringer ist als 5000 S, sind nicht festzustellen. 1I 

10.) § 30 hat zu lauten: 
11 § 30. Beg. r . f f d ~" e s l'a n d wir t s c h a f t 1 i = 

c h e n V e rmö gen s 
(1) Zum landwirtschaftlichen Vermögen gehören alle Teile (ins: 

bosondere Grund und Boden, Gebäude, stehende und umlaufende BG~ 
triebsmittel,Nebenbetriebe und Sonderkulturen) einer wirtschaftli= 
chen Einheit, die dauernd einem landwirtschaftlichen Hauptzwec~ 
dient (landwirtschaftlicher Betrieb)o 

. (2) Als Teile des landwirtschaftlichen Betriebes gelten nicht 
1. Zahlungsmittel, Geldforderungen und Wertpapiere, 
2. GGldschulden, 
3. Gebäude oder Räume des Geb~udest die zu eigenen gewerblichen 
Zwecken des Betriebsinhabers verwendet werden, ,z'u gewerblichen oder 
rJolmz~decken vermietet sind oder sonst}gen betriebsfremden Zwecken 
dienen 1 

-.... • 
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4. der den Vergleichswert übersteigende Teil des Wohnungswertes ge= 
mäss § 33 Abs.2, 

5. ein über den normalen Bestand hinausgehender Bestand (Überbe= 
stand) an umlaufenden Betriebsmitteln. Als normaler Bestand an um= 
laufenden Betriebsmitteln gilt ein solcher, der zur Fortführung des 
Betriebes bis zum Beginn der nächsten Ernte erforderlich ist. Bei 
sein~rErmittlung sind die in dieser Zeit eingehenden Einnahmen und 
aufzuwendenden Barlöhne nicht zu berücksichtigen. Als Beginn der 
Ernte gilt der Zeitpunkt, in dem der B8triebsinhaherbei ordnungsge= 
mässer Wirtschaftsführung frühestens die Möglichkeit hat," Erzeug= 
nisse der Ernte in nennenswertem Umfang zu veräussern, 
6. Holzungs- und Bezugsrechte von Holz im Sinne des § 1 Abs .. 1 Z .. 1 
der Anlage 3 zur Kundmachung der Bundesregierung vom 13.Februar 
1951, BGBl9Nr.103; solche Rechte sind beim Berechtigten sonstiges 
Vermögen (§ 69) und beim Verpflichteten nur bei der Ermittlung des 
Gesamtvermögens (Inlandsvermögens) zu berücksichtigen. 

(3) Als landwirtschaftliche Betriebe gelten auch Tierzuchtbe= 
triebe, Viehmästereien, Abmelkställe, Geflügelfarmen und ähnliche 
Betriebe, wenn in diesen Betrieben, bezogen auf die reduzierte 
landwirtschaftliche Nutzflächo (Abs.4), 
für diE. ersten 5 Hektar nicht mehr als 8; 
für die nächsten 5 Hekt!ar nicht mehr als 6, 
für die nächsten 10 Hektar nicht mehr als 3, 
für die nächsten 20 Hektar nicht mehr als 2 Vieheinheiten (Abs~5) 
und für die restliche reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche 
nicht mehr als 1 Vieheinheit je Hektar , 
im Vilirtschaftsjahr .durchschnittlich erzeugt oder ,gehalten werden. 
vifird jedOCh dieser Höchstbestand nachhaltig überschritten, so ist 
hinsichtlich des "gesamten Tierbestandes das Vorliegen eines gewerb"" 
lichen Betriebes anzunehmen. Für die 1:..nz2.hl der zulässigen Viehein= 
heiten und für die Ermittlung der reduzierten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche ist das Gesamtausmass der vom Betrieb aus bewirtschaf= 
teten Flächen massgebend; zugepachtete Flächen sind miteinzubezie= 
hen, verpachtete auszuschliessen. 

(4) Gehören zur bewirtschafteten Fläch~ eines landwirtschaft= 
lichen Betriebes Hutweiden, streuYliesen, Alpen oder Bergmähder, so 
sind bei Anwendung des Abs.3 die Flächenausmasse der Hutweiden und 
der Streuwiesen auf ein Drittel, jene der Alpen und Bergmähder auf 
ein Fünftel zu reduzieren • .Die so ermittelte Fläche ist die redu= 
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zierte landwirtschaftliche Nutzfläche des landwirtschaftlichen Be= 
triebes .. 

(5) Die Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des Pro= 
duktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. FÜr die Um= 
rechnung der Tierbestände in Vieheinheiten gilt folgender SchlüsQ 
seI: 

P f erd e : 
Fohlen bis ein Jahr 
Jungpferde bis drei Jahre 
Pferde über drei Jahre 
R i n d v i eh: 
Kälber 
Jungvieh drei Monate bis ein Jahr 
Jungvieh ein bis zwei Jahre 
Rinder über zwei Jahre . 
Einsteller 
S c h a f e und Z i e gen 
Lämmer und Kitze 
Schafe und Ziegen über ein Jahr 
S c hw ein e : 
Ferkel 
Läufer 
Mastschweine· 
Zucht schweine 
Geflügel 
(Junghennen 
Jungmasthühner 

. I 

Legehennen und Zuchthühner einschliesslich 
einer normalen Nachzucht 
Mastenten 
Mastgänse und Mastputen 
Zuchtenten, Zuchtgänse und Zuchtputen ein= 

040 , VE 
0,70 VE 
1,00 ··\1E 

0,15 VE 
0,40 VE 
0,70 VE 
1,00 VE 
0,50 VE 

0,05 VE 
0,10 VE 

0,02 VE 
0,08 VE 
0,15 VE 
0,30 VE 

0,002 VE 
0,002 VE· 

0,02 VE 
0,003 VE 
0,006 VE 

schliesslich einer normalen Nachzucht 0,04 VE 
(6) Die Zucht oder das Halten von Tieren, die nicht zum Kreis 

der im Abs.5 angeführten Tiere gehören, gilt nur dann als landwirt=­
schaftlicher Betrieb, wenn zur Tierzucht oder zur Tierhaltung über= 
wiegend Erzeugnisse verwendet werden, die im eigenen landwirt= 
sch~ftlichen Betrieb gewonnen word0n sind. 

(7) Die von einer Landwirtschaftskammer anerkannten Geflügel= 
herdbuchzuchtbetriebe und Geflügelvermehrungszuchtbetriebe gelten 
als landwirtschaftliche Betriebe, ohne Rücksicht darauf, wieviel 
Geflügel je Flächeneinheit gehalten wird, und ohne Rücksicht dar= 
auf; ob zur Geflügelzucht Erzeugnisse verwe~det werden, die im ei:: 
genen landwirtschaftlichen Betrieb gewonnen worden sind .. 
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(8) Als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb gilt ein Betrieb,der 
dem landwirtschaftlichen HauptzwGck zu dienen bestimmt ist.tI., 

11.) § 33 hat zu lauten: 
"§ 33. W 0 h nun g s wer t 
(1) Wohnungswert ist der Wert der Gebäude oder Gebäudeteile; 

die dem Betriebsinhaber, seinen Familienangehörigen, den Ausneh= 
mern und den überwiegend im Haushalt des Betriebsinhabers beschäf= 
tigten Personen als Wohnung dienen. Der Wohnungswert ist Bestand= 
teil des Vergleichswertes (§ 39). 

(2) überstoigt jedoch der nach den Vorschriften über die Bewer= 
tung von bebauten Grundstücken zu ermittelnde TNohnungswert bei lande 
wirtschaftlich genutzten Flächen 20 v.H. und bei weinbaumässig gc= 
nutzten Flächen 15 v.H. des Vergleichswertes, so ist der überstei= 
gende Teil des Wohnungswertes als sonstiges bebautes Grundstück 
(§ 54 Abs.1 Z.5) dem Grundvermögen zuzurechnen. 

(3) Bei der Ermittlung des ViJohnungswertes sind, wenn der Haupt= 
feststellungszeitpunkt für ~as Grundvermögen von dem Hauptfeststel~ 
lungszeitpunkt für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen ab: 
weicht, die Wertverhältnisse vom vorhergehenden Hauptfeststellungs= 
zeitpunkt für das Grundvermögen zugrunde zu legen; der zu diesem 
Zeitpunkt ermittelte Wohnungs'wert gilt, sovJeit nicht Fortschreibun= 
gen oder Nachfeststellungen vorzunehmen sind, bis zum näcbstfolgen= 

,den Hauptfeststellungszeitpunkt der Einh0itswerte des land- und, 

forstwirtschaftlichen Vermögens~1I 
12.) § 37 hat zu lauten: 

"§ 37. G a n g der B ewe r t U,n g 
Zur Feststellung des Einh6itswertes wird für alle landwirte 

schaftlichen Betriebe der Vergleichswert nach den'§§ 38 und 39 er= 
mittelt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 40 ist dGr Ver= 
giGichswert durch einen Abschlag zu vermindern oder durch einen Zu= 
schlag zu erhöhen. Unterbleibt ein Abschlag oder ein Zuschlag,. so 
ist Einhcd tsv.,rert der Vergleichswert , sm/ei t nicht' noch Grundstücks= 

flächen nach § 31 Abs.1 und 3 einzubeziehen sind. 1f 

13.) § 46 Abs o 3 Z.3 hat zu lauten: 
"3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald-,undNiederwaldbetriebe, 

Schutz- und Bannwälder und sonstige in der Bewirtschaftung einge: 
schränkte Wälder oder derartige Flächen innerhalb anderer Betri8be 
sowie Wälder r:lit nicht mehr als zehn Hektar Flächenaus;nass anzu= 

setzen sind;lI. 
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14.) § 46 Abs.5 hat zu lauten: 
"(5) Der ermittelte Ertragswert ist durch einen Abschlag zu 

'vermindern oder durch einen Zuschlag zu erhöhen, wenn die tatsäch= 
lichen Verhältnisse der im Abs.4 zweiter bis vierter Satz bezeich= 
nGten Ertragsbedingungen von den regelmässigen Verhältnissen, die 
bei ,der Feststellung de'r Iiektarsätze unterstellt worden sind, we= 
sentllch ab'l,veichen und ausserdem di~ Abvueichung zu einer wesentli= 
ehen Minderung oder Steigerung 'der Ertragsfähigkeit führt; § 40 
Z.2 gilt entsprechend. Das Wohngebäude des Betriebsinhabers oder 
der seiner Wohnung dienende Gel~udeteil gehört abweichend von § ~2 

Abs.4 nicht zum forstwirtschaftlich€Il Vermögen." 
15.) § 49 Abs.4 hat zu lauten: 

rj (4) Das WOhngebäUde des Betriebsinhabers oder der seiner Woh= 
nung dienende Gebäudeteil gehört abweichend von § 32 ~bs.4 nicht 
zum gärtnerischen Vermögen." . 

16.) § 53 Abs.2 hat zu lauten: 
"(2) Bei der Ermittlung des Bodenwertes ist von dem wert auszu= 

.' gehen, mit dem der Grund und Boden allein zu bewerten vväre.Dabei' 
sind alle den gemeinen Wert (§ 10) des Grundstückes ,beeinflussenden 

Umstände zu berücksichtigen." 
17.) § 53 Absatz 6 hat zu lauten: 

"(6) Bei der Ermittlung des Gebäudewertes ist der Neuherstel= 
lungswert (Abs. 3 bis 5) entsprechend dem Alter der Gebäude oder'. 

'Gebäudeteile im Hauptfeststellungszeitpunkt durch einen Abschlag 
für technische Abnutzung 'oder bauliche Mängel zu ermässigen, der 
je nach der Bauweise jährlich 
a) allgemein 2 v.H., 

b) bei den im §53 a Abs.1 Z.5 bezeichneten Gebäuden 
oder Gebäudeteilen 

c) bei den im § 53 a Abs.1 Z~21it.a bis q .und.Abs.3 
lit.a und b bezeicDJleten Gebäuden oder Gebäude= 
teilen' 

d) bei leichter oder behelfsmässiger Bauweise 
e) bei einfachen Holzbaracken und Holzschuppen sowie 

in den Fällen gemäss § 53 a Abs.? lit.d 

4 v.H.,· 

5 v.H., 
6 v.H. und 

, . 

10 v.H. 
des Neuherstellungswertes betr:igt. Der Abschlag darf bei noch be= . 
nutzbaren Gebäuden oder ~8bäudeteilen insgesamt höchstens 80 v.H. 
betragen. 
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18p) § 53 Absatz 7 hat zu lauten: 

"(7) Bei der Feststellung des Einheitswertes ist die SUD~e aus 
dem halben Bodemvert (Abs .2) und aus dem sich gGmäss Ahs.6 ergeben= 
den, allgemein um 25% gekürzten Gebäudewert anzusetz~n. Von dem so 
ermittelten Wert ist bei Mietwohngrundstücken und gemischtgenutzten 
GrundstÜCken, deren Mietzinsbildung einer gesetzlichen Beschränkung 
untorliegt, ein Sonderabschlag bis zum. Höchstausmass von 40 v.H. zu 
gew'ähren~ Die HöhG des Sonderabschlages beträgt je nach de;r Grösse 
des durch die Mietzinsbeschränkung betroffenen Anteiles an der ge= 
samten ,nutzbaren Fläche bei einem Anteil von 

100 v.H. bis 90 v.H. d.gesamten Nutzfläche 40 v.H. , 
weniger als 90 v.H. bis 80 v.H •. d"g0samten Nutzfläche 35 v.H., 
v18niger als 80 v.H. bis 70 v.H. d.gesauten Nutzflächo 30 v.H .. , 
weniger als 70 v.H. bis 60 v.H. d.gesamten Nutzfläche 25 VoH. , 
weniger als 60 v.H. bis 50 v.H. d.gesaraten Nutzfläche 20 v.R. , 
w0niger als 50 v.H. bis 40 v.H. d .. gese.mten Nutzfläche 15 v.H." 
viTeniger als 40 v.H. bis 30 v.H. d"gesaDt0n Nutzfläche 10 v .H., 
weniger als 30 v.H. bis 20 v.H. d. gesaLlten Nutzfläche 5 v.H. und 
weniger als 20 v.H. 0 v"H. 
d8r ,summe aus dem Bodenwert und aus dem gemäss Abs.6 sich ergebenden 
Gebäudevvert. Der halbe Ansatz des BodenviTertes sowie der Sonderab= 
schlag dürfen sich hinsichtlich des Bodenwertes nur auf eine Fläche 
erstrecken, die das Zehnfache der bebauten Fläche nicht übersteigt. 1I 

19.) § 53 Absatz 10 hat zu lauten: 
," (10) Bei der Feststellung der Einheitswerte von Grundstücken, 

dio sich zum li'eststellungszeitpunkt im Zustande der Bebauung befin= 
den, sind zu de::::~ Wert des Grund und Bodens und der bezugsfertigen 
Gebäude oder Gebäudeteile die Kosten hinzuzurechnen, die für die in 
Bau befindlichen Gebäude oder Gebäudeteile bis zum Feststellungs: 
zeitpunkt Eintstanden sind. Der so festgestellte Einheitswert darf 

v 

jedoch nicht höher sein als die auf die iLl Bo.u befindlichen Gebäude 
oder Gebäudeteile anteilig entfallenden Teile des Einheitswertes., 
die sich orgeb8n werden, wenn die Gebäude oder Gebäudeteile bezugs::: 
fertig sind." 

,20.) § 53 Absatz' 11 ist zu streichen. 
21~) In § 53 a Absatz 1 Z.2 v/ird folgende neue lit.n eiXtgef.ügt:· 

"n) Hallenbc:mte,n (Gebäude r,ü t Ge,qchosshöb,en über 8. u)' ·in E:bsen= 

konstruktion? ohne Bussböden und ohne Decken 
je nach Geschosshöhe bis 

1 OLl 12m 14L1 16m 18m 20B 226 24m 26m 28m 30m 
Schilling 

68 64- 60 57 54 52 50 48 46 44- 42 
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Dies€ Durchschnittsprois0 eTI~ässig6n sich bei Eisenkonstruktionün in 
Fort:l einer Rundhalle UJ.;l 25 v.H. ll 

Die bisherigen lit.n bis t werden lit.o bis u. 
22.) § 55 Absatz 2 Satz 2 hat zu laut~n: 

"Die Gebäude sind bei der Feststellung dos Einheitswertes r.ü tzu::: 
erfassen, sm-,reit sie den ';;Jert des Grundstückes erhöhen oder mindern. 11 

23.)§ 61 Absatz 4 hat zu lauten: 
11 (4) Gewerb0berechtigungen sind miot den gemeinen Wert zu bower= 

te~. Als ge~einer Wort gilt der ZUD massgebenden Stichtag in einer 
VerL1ögt;nsübersicht (Bilanz) anzusetz€.;nde V/ert. tI 

24.) § 62 Z.2 hat zu lauten: 
"2. Wirtschaftsgüter, die nach § 69 Z.6 nicht zum sonstigen Ver,.. 

mögen gehören. 11 

25.) § 62 erhält folgende neue Z.3: 
"3. Wirtschaftsgüter und Rechte an Ylirtschaftsgütern, die dazu 

dienen, Schädigungen durch Abwässer oder Abgase zu verhindern, zu 
beseitigen oder zu verringern, und deren Anschaffung oder Herstel= 
lung gesetzlich vorgeschrieben ode~ im öffentlichen Interesse erfor= 
derlieh war." 

26.) § 63 hat zu lauten: 
H§ 63. Beg ü n s t i gu n g f urS c h ac h tel g e == 

seils c h a f t e n 
(1) Ist eine inländische Kapitalgeselischaft oder ein inländi= 

" ,.' 
scher Versic~erungsverein auf Gegenseitigkeit nachweislich seit Be:::: 
ginn dGS Wirtschaftsj3.hres, das dem Foststellungszeitpunkt voran= 
geht, ununterbrochen an dem Grund- odol;' stam,r.:lkapi tal oiner anderen 
inländischen Kapitalgesellschaft in Forn von Aktien oder Jillteilen 
mindestens zu einem Viertel unmittelbar beteiligt, so gehört die 
Beteiligung nicht z~ gewerblichen Betrieb. Diese Begünstigung konnt 
jedoch nur für solche J:..ktien oder i..nteile in Betracht, die der in= 
ländischen Kapitalgesellschaft oder dem inländischen Versicherungs~ 
verein auf Gegenseitigkeit ununterbrochen seit mindestens zwölf Mo= 
natonvor dem nassgebenden Abschlusstag gehört haben. Ist ein Grund-. 
oder Star:unkapital nicht vorhanden, so ist die Beteiligung an dem 
Vermögen massgebend. 

(2) Für junge Aktien oder Anteile (ebenso für zusätzliche An= 
teilsrechte auf Grund einer Kapitalberichtigung) ist die Besitzzeit 
der alten Aktien oder Anteile massgebend, soferne die neuen Aktien 
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oder Ant,::;ilo clon v.H.-Satz der Kapitalorhöhung nicht übersteigen, 
mit dem die BeteiligunS zu Beginn des Wirtschaftsjahres bestanden 
h.J.t. 

(3) Die Vorschriften der ~bs.1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
Betriebe von inländischen Körperschaften des öffentlichen Recht0s 
an inländischen Kapitalgesellschaften beteiligt sind. 1I 

27.) § 64 1.bsätze 1 und 2 haben zu lauten: 
"(1) Zur Errtlittlung des Einheitswertes des gewerblichen Betrie= 

bos sind vom Rohvernögen diejenigen Schulden abzuziehen, die m.it der 
Gesar.ltheit od8r wit einzelnen Teilen des gewerblichen Betriebes im 
wirtschaftlichen Zusammenhang steh~n. § 6 ist nicht anzuwenden. 

(2) Steuerschulden sind abzuziehen, Der Abzug von Schulden aus 
laufend veranlagten steuern hängt davon ab, dass d,ie Steuern ent=" 
weder 

1. spätestens imFeststellung~zeitpunkt fällig geworden sind oder 

2. - bei späterer Fälligkeit - für einen Zei traULl erhoben vverden, 
der spätestens im Feststellungsz~itraum geendet hat. 

Für Betriebe deren Einheitswert nach § 65 Abs.3 auf den Ab:; 
schlusszeitpunkt ermittelt wird, ist" statt des Feststellungszeit= 
punktes der Abschlusszeitpunkt I:1assgebend. tI 

28.) § 69 2.1 bis 3 haben zu lauten: 
"1. Verzinsliche und unverzinsliche Kapitalforderungen jeder 

Art, s0\;7eit sie nicht unter Z.2 oder 3 :!allen. Lauten diese Fordo= 
rungen auf Schilling, so gehören sie bei natürlichen Personen nur 
insoweit zum sonstigen Vermögen, ,als sie insgesarc1t 25.000 S über= 
steigen; 

2 0 Spareinlagen, BankguthClben, Post - 'checkguthaben .. und sonstige 
lauf Emde Guthaben, inländische und ausländische"ZahlungsIilitte'I. 

, "' 

Lauten die Beträge auf Schilling,so gehören sie bei natÜrlichen 
Personen nur insoweit zum sonstigen Vermögen, als sie insgesamt 
25.000 S übersteigen; dieser Freibetrag erhöht" sich. auf 50.000 S 
VJenn mindestens die Hälft'e des Gesautwertes dieser Wirtschaftsgüter 
nach"-Jeislich au? Spareinlagen und Guthaben besteht, die sechs Monate 
oder iänger gebunden sind; 

3. Aktü:m oder Anteilscheine, Geschäftßanteile, andere Ge= 
seIlschaftseinlagen und Geschäftsguthe.ben bei Genossenschaften. 
Lauten diese auf Schilling~ so gehören sie bei natürlichen Personen 
nur insoweit ZUG sonstigen Vermögen, als sie insgesamt 25.000 S " 
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" übersteigen. Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommanditge::. 

seIlschaften und ähnlichen Gesellschaften; bei denen die Gesellschaf= 
ter als UnternelL.'TIer (Mi tunterneh,,'TIer) anzusehen sind, sind nicht son= ' 
stiges Vernögen, sondern Betriebsvernögen des Gesellschafters;" 

29.) § 69 Z.6 hat zu lauten: 
"6. Werke der bildenden Kunst, des Schrifttums und der Tonkunst, 

soweit sie nicht im Eigentum des Urhebers selbst oder im Falle des· 
Todes des Urhebers im Eigentum seiner Ehefrau oder seiner Kinder 
stehen; Urheberrechte, geschützte und nichtgeschützte Erfindungen, 
soweit sie eineo Dritten gegen die, Verpflichtung zur einmaligen oder 
wiederholten Zahlung fester Beträge auf bc:sti:rnLlte oder unbestimmte 

, 

Zeit zur Ausnutzung überlassen sind;'" 
30~) § 69 Z.7 lit.a hat zu lauten: / 

"a) alle Versicherungen, deren wert (§ 14 Abs.4) insgesamt 
200$000 S nicht übersteigt;" 

31.) § 69 Z .13 li t. b hat zu lauten:' 
"b) die übrigen Kunstgegenstände und Salill:llungen wenn ihr gernei: 

ner Wert insgesamt 600.000 S nicht übersteigt." 
32.) § 70 Z.3 hat zu lauten: 

"3. Ansprüche auf Renten und ähnliche Bezüge, die mit Rücksicht 
auf ein früheres Arbeits- oder Dienstverhältnis gewährt werden (dar= 

'unter fallen auch Ansprüche auf Abfertigungen und li.bfindungen);" & 

33.) § 70 Z.4 hat zu lauten: 
"4. Ansprüche auf gesetzliche Versorgungsbezüge sowie auf Lei= 

stungen aus den Versorgungs einrichtungen der Ka:aun.ern der freien Be= 
rufe, jeweils ohne Rücksicht darauf, ob diese laufend oder in Foro 
von Kapitalabfindungen gewährt w'erden; ", 

34.) § 70 ist folgende neue Z.8 anzufügen: 
"8. Wirtschaft,sgüter, die gemäss § 62 Z.3 als nicht· ZUl!l Betriebs= 

vermögen gehörend bezeichnet sind. 1I 

35.) § 71 hat zu lauten: 
'~'§71.Stichtag fur die Bewertung 

von Wer t pa pie ren und A n te i 1 e n 
'(1) Stichtag für die Bewertung·von Wertpapieren, Anteilen und 

Genusscheinen an Kapitalgesellschaften und.Kapitalanlagefonds ist 
der 31.Dezember des· Jahres, das dem für die Hauptveranlagung zur 
Vernögensteuermassgebenden Zeitpunkt vorangeht. 

(2) Der sich aus Abs.1 ergebende Stichtag gilt auch für Neuver= 
. ' 

anlagungen und Nachveranlagungen zur Vermögensteuer auf einen anderen 

", 
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Zeitpunkte Werden nach den io Abso1 bezeichneten Zeitpunkt Schuld:: 
verschreibungen und bei Neugrüudung von Kapitalgesellschaften und 
Kapitalanlagefonds Ant8ile ausgegeben, so ist für deren Bewertung 
bei Neuveranlagungen und Nachv~ranlagung8n zur Vermög8nsteu~r 
Stichtag der der Ausgab0 folgende 31.Dezeh1berb Findet nach deo ge= 
Lläss iJ.bs.1 wassgebenden Stichtag bei' einer Kapi talges011schClft eine 
Kapitalerhöhung oder eine Kapitalherabsetzung statt oder werden 
neue Anteile an einsE;4. Kapitalanlagefonds ausgegeben, so ist bei Neu= 
veranlagungen und Nachveranlagungen zur Vermögensteuer der der Aus:: 
gabe oder der Einzi0hung der }J.nteile folgende 31.Dezenber Stichtag 
für die Be~ertung aller AnteilB und Genusscheine an dieser Kapital: 
gesellschaft oder an dieSeJ:l Kapitalanlagefonds .. 11 

360) § 72 hat zu lauten: 
"§ 720 Be wer tun g 'v 0 n vi e r t p a pier. e n u nd 

A n t eil e'n; S t e u e r ku r s wer t e 
Für Wertpapiere, Ant8ile und Genusscheine an Kapitalgesell= 

schaften sind nach Massgabe der §§ 73 und 74 an Stelle der nach § 13 
Abs.1 oder 2 oder § 14 massgebenden iNerte besondere 'lerte festzuset=: 
zen (Steuerkurswerte). § 13 Abs.3 gilt entsprechend .. 11 

37.) § 73 Absatz 1 hat zu lauten: 
11 ('1) Für die in § 72 angeführten Wertpapiere -sind Steuerkurs=' 

werte nur dann festzusetzen~ wenn sie um uassgebenden Stichtag oder 
innerhalb einas Jahres vor diesen Stichtag an der Jifiener Börse im 
a:otlichen Verkehr oder in geregelten Freiverkehr tatsächlich Ul:1ge= 
setzt livorden sincL" 

38,) ~ 74 hat zu lauten: 
1I§ 74 0 Ver f a h ren bei der Fes t set z u n g 

von S t e u e r kur s wer t e n 
(1) Für die zu:aJ. Börsehandel zugelassenen Wertpapiere ernittelt 

die Wiener BörsekafJDer aus den letzten Kursvorfall eines jeden Mo::' 
nats innerhalb des J:lassgebenden ZeitraUI:.leS, für andere Wertpapiere 
und Anteile das BundesBinisteriuo für Finanzen nach ~nhörung der 
WiGner Börsekem1er unter Borücksichtigu.ng der vorgekommenen Umsätze, 
den durchschnittlichen Kurswert. Statt der .Börsekurse sind bei den 
nicht an der Börse gehandelten Anteilen an Kapitalanlagefonds die 
errechneten Anteilwerte zugrunde zu legon. "Die er~ittelten durch: 
schnittlichen Kurswerte für Aktien und Anteile an K:tpitalanlagefonds 
.sind um 25 v.H" zu kürzen. Die ermittelten durchschnittlichen Kurs: 
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VJerte ,für wandelschuldverschreibungen sind UL1 25 v. H. des Uberpo.ri= 
betrages zu kürzen. Das Bundesministeriun für Finanzen veröffent= 
licht elie so 0rLü ttal ten SteuerkurS\verte im Ar:ltsblatt zur "Wiener 
Zeitung lr • 

(2) Gegen die Festsetzung des Steuerkurswertes können Vorstel= 
lung erheben: 
1 • Das UnternehDen, UCl dessen Anteile oder Genusscheine es sich' 

handelt; 
2. der Schuldner hinsichtlich der von ihm ausgegebenen Schuldver= 

schreibungen; 
3. die Kapitalanlagegesellschaft hinsichtlich der' von ihr vervml=' 

teten Anteile an Kapitalanlagefonds (Investmentanteile); 
4. dcr Inhaber der i\.nteile, Genusscheine , Schuldverschreibungen 

oder Investmentanteile. 
(3) Die Vorstellung ist binnen einer ll.usschlussfrist von einem 

, ' 

Monat bei,m Bundesministerium ,für Fin~nzen zu erheben. Die Frist be= 
ginnt'm,it Ablauf des Tages, an dem der Steuerkurswert im IIArntsblatt 
zur'i·!iener Zeü tung" veröffentlicht worden ist • Die Vorstellung ge= 
g0n die Festsetzung eines Steuerkurswertes kann nur danit begründet 
werden, dass innerhalb des nassgebenden Zeitrauces U1J.sätze nicht " 
stattgefunden haben (ausgenommen sind die Fälle des § 73 Abs~2) 
oder dass der festgesetzte Steuerkurswert unrichtig ermi ttel t vlorden 
sei. Das Bundesministeriulll für Finanzen berichtigt die geEläss Abs.1 

. \ 

erfolgte Veröffentlichung, wenn es elie Vorstellung für zutreffend 
erachtet." 

39.) § 75 Absatz 1 hat zu lauten; 
"§ 75. E in h e it 1 ich e und g e s () n der t e 

Fes t s tel 1 u n g 

A nt eil e n und 
des g e m e.i n e n Wer t es 
Gen u s s ehe i n e n 

\ 

von 

, (1) Für Aktien, für ..:;~nt8ile an Gesellschaften L1it beschränkter 
Haftung und für Genu8scheine ist der gemeine Wert einheitlich und 
gesondert festzustellen, wenn für (lie L,nteile odor Genusscheine 
keine Steuerkurßlerte festgesetzt lwrden sind und die Anteile oder 
GGnusscheino in InlGnd Queh keinen Kurswert haben. Für dieeinheit= 
liehe und gesonderte Feststellung ist das FinanzaI1törtlich zustän= 
dig, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesollschaft 
befindet, Um deren .tinteile oder Genusscheine es sich handelt, 11 

. l'· 
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40.) Hinter § 75 \vird folgender § 75 Cl eingefügt: '. 
"§ 75 0... E r mit t 1 un g des g e m ein e Ii ·;1 e r t e s 
(1) Der geBeine Wert von Aktien, .!'...nt0ilen und Genusscheinen ist 

in: erster Linie aus Verkäufen, die im Kalenderjahr vor dem Bei.ver= 
tungsstichtag stattgefunden haben, abzuleiten. 

(2) Wenn sich der gemeine Wert nicht aus V0rkäufen ableiten 
lässt, ist er unt~r Berücksichtigung des gesauten Vernögens und der 
Ertragsaussichten de:r Gesellschaft zu schätzen. 

(3) Zur Ermittlung de$ Vernögenswsrtes ist vom Einheitswert des 
Betriebes auszugehen. Diesen sind die. Wirtschaftsgüter hinzuzurech::: 
nen, die bei der Einheitswertermitt!ung ausser Betracht geblieben 
sindo Abzurechnen sind alle Lasten (wie ~eB. Garantierückstellungen, 
Pensionsrückstellungen usw.), auchdio aufschie~end bedingten und 
ebenso die zukünttigq Steuerbelastung auf die im Einheitswert ent; 
haltenen Beträge für geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 6 a EStG) 
und vorzeitige ",bschreibung (§ 6 c EstG) sowie auf die gebildete 
Investitionsrücklage (§ 6 d EStG). Die Abfertigungsrücklnge (§ 6 b 
EStG) ist mit dem in der Bilanz gebildeten Betrag als passivpost -
anzusetzen. Der UP. die Hinzurechnungen und Kürzungen korrigierte 
Einheitswert des Betriebsvorwögens ist generell um 15 v&Ha zu 
kürzen. 

Der auf diese Weise errii ttelta Vernögenswert der Gesellschaft 
ist mit dem Nennkapital (Grund- oder StaLllikapital) der Gesellschaft 
zu vergleichen. Der nach der Formel· 

Vermögensworte der Gesellschaft x 100 
_. :> ··Nenrikapital .. 

eroittelte Ver:o.ögenswcrt je S 100 Uennkapital ist der ErI!.1ittlung des 
geIllcinGn Hertes zugrunde zu legen .. 

(4) Zur Ermittlung des Ertragswertos ist vom Durchschnitt der 
Erträge der letzten drei rlirtschaftsjahre vor den Feststellungs: 
zei tpunl{t auszugehen, wenn das Ergebnis des ersten Jahres nachdem 
Feststellungszeitpunkt bereits feststeht, sind die Erträge der 
letzten zVJei Wirtschaftsjahre vor und des ersten Wirtschaftsjahres 
nach.dem Feststellungszeitpunkt heranzuziehen. Der einzelne Jahres= 
ertrag ist ausgehend vom körperschaftsteuerpflichtigen GCvJinn zu 
ermitteln. DieseD sind hinzuzurechnen die in betreffepden Jahr vor= 
genOIJI..lenen L.bschreibung,en nach § 6 a EStG 9 soweit sie den Betrag der 
für diese Vlirtscho..ftsgüter zulässigen AfA ge-oäss § 7 EstG überschrei= 
ten, ferner Abschreibungen nD.ch § 6 c EStG smde die Dotierung der 

J 
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InvestitionsrücklagQ nach § 6 d EstG (jeweils unter Abzug der zu= 
künftigen Steuerbelastungauf die g~nannten unvorstouertenRückla= 
gen), weiters die Gewinne aus Schachtelbeteiligungen und aus aus= 
ländischen Betriebsstätten, die auf Grund eines AbkomLwns zur Ver= 
f:1,eidung der Doppelbesteuerung bei der Gewinnerni ttlung ausser An= 
satz bleiben" Abzurechnen sind alle Ausgaben (soweit sie keine ver= 
deckten Gewinnausschüttungen darstellen), u.zw. nicht nur die Be= 
triebsausgaben nach § 4- Abs.4 EStG, sondern auch die laut § 16 KStG 
1966 nicht abzugsfähigen Ausgaben. Die Steuern sind J:lit dem Betrag 
ihres tatsächlichen' Erfordernisses abzuziehen. 

Der Durchschnittsertrag ist aus dem arithmetischen Mittel der 
drei Jahreserträge zu'bilden, davon ist ein genereller Abschlag von 
30 VoR. v.orzunehmen .. Der gokürzte durchschnittliche Jahresertrag 
ist mit dem Nennkapital (Grund~ oder stammkapital) der Gesellschaft 
zu vergleichen. Bei der Ertragswertbildung ist eine Kapitalverzin= 
sung von 8 v.Ho anzunehmen. 
Der nach der Fornel 
Durchschnittlicher Jahresertrag der Gesellschaft x 70 x 100 x 100 
- . NeuliKapital x 100 x B 
ermittelte Ertragsviert je 100 S Nennkapi tal ist der Ermittlung des 
gew.einen Wertes zugrunde zu legen .. 

(5) Der geneine Wert ist aus den Vermögens- und Ertragswert 
nach der Formel 

Vermögenswert je S 100 + 2 Ertra6swert je S 100 
3 

zu errechnen • . , 

(6) Sinl:t der durchschnittliche Jahresertrag auf ])[Ul1, $0 ist' 
der gene;ine Wert solcher Gesellschaften gleich einen Drittel des 
Vermögenswertes. Bestehen Verlustaussichten, so ist von diesem 
Drittel des Vernögenswertes noch der durchschnittliche Jahresver= 
lust in Abzug zu bringen. 

(7) Wenn sich die Beteiligung an Verraögen und aL1 Gewinn auf. 
Grund einer ausdrücklichen V~~reinbarung der Gesellschafter nach der 
jeweiligen Höhe des. eingezahl teJ:? Grund ... oder Stanü:ikapi tals richtet, 
sind VerLlögens- und Ertragswert nicht mit 9-em vollen Nennkapital, 
sondern nur mit den tatsächlich eingezahlten Betrag zu vergleichen. 
Der ge:oeine \Fiert gilt dann für je S 100 des eingezahlten Grund­
.oder StQLuukapitals o 

(8) Der gemeine Wert der Anteile an einer Gesellschaft, die 

.... -.• 
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sich im Aufbau befindet, ist mit 85 v.H. des Vermösenswertes anzu= 
setzen. Bei Gesellschaften, die durch Unwandlung z.B. aus einer 
Personengesellschaft oder einer Einzelfirna h8rvorgegangen sind, 
ist bei der Ernittlung des geneinen Wortes nach den Abs.3-5 vorzu= 
gehen. Dabei ist für die Ermittlung der ErtragsQussicht der Gesell= 
schaft auf das frühere Betriebsergebnis der personengesellschaft 
ac_er der Einzelfir!::la Bedacht zu nebnen.·· 

(9) Wird das Grund- oder StaLll~apital geändert, so sind die 
gesaillten Aktien und Anteile vlle neu ausgegebene Aktien 'und i1.nteile 
zu behandeln. ,Stichtag für die NGutewertung ist der 31.Dezember des 
Jahres, in welchem die Kapito.länderung durchgeführt vvurde (5 71 
Abs.2 BewGes .1955). Der neu ero.i ttel te lJ!ert gi1 t dann für den Rest 
des HauptveranlagungszeitraUDes oder bis zu einer neuen Kapitalän= 
derung. 1I 

41.) § 79 Absatz 2 Z.6 hat zu lauten: 
"6. Hypotheken und andere Forderungen oder Rechte, wenn sie 

durch inländischen Grundbesitz,c1urch inländische grundstücksgleiche. 
Rechte oder durch SChiffe, die in ein inländisches SchiffEegister 
eingetragen sind, uI1.Llittelbar oder nittelbar gesichert sind. Lus= 
genoL1I::wn sind i-\.nleihen und Forderunge , über die Teilschuldver= 
schreibungen ausgegeben sind, sowie. Pfc..ndbriefe; Ir, 

Ar-tikel 11 
Der Hektarsatz für die Betriebs,zahl 1QO gonäss § 38 Z.1 in 

Verbindung ni t § 48 Aba. 2 des Ber;;ertungsgesetzes 1955 beträgt für 
den Hauptfeststellungszeitpunkt zun 1.Jänner 1970 für das landwirte 
schaftliche Ve:r;'nögen 200000 S und für das Vleinbauvernögen 125.000 S •. 

Artikel 111 

(1) Die Bestimmungen des L.rt.I Z~1 bis 9,16 bis 34 und 36 bis 
41 sind ~rst~als auf Feststellungs- und Veranlagungszeitpunkte oder 
Vorgänge anzuwenden, die nach den 31.Dezeuber 1970 liegen oder ein: 
treten; bei jährlich veranlagten Abgaben sind sie erst:r:mls für das 
Kalenderjahr 1971 anzuwenden. 

(2) Die Bestiur:lungen des Art.l Z .. 10 bis 15 und des Art~II 
sind erstmals bel der Hauptfeststellung de"r Einheitswerte des 

land- und forstwirtscho.ftlichen VerL1ögens ZUl."1 1 .. Jänner 1970 und. 
bei Fortschreibungen und Nachfeststollungen der Einheitsvverte 
dieser VerLlögensl.B.rt zun 1. Jänner 1971 anzuwenden. 

, ~ > •• 
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'(3) Die Bestill'illlungen des Art.I Z.35 sind erst:o.alsauf Fest= 

stellungs- u~d Veranlagungszeitpunkte anzuwenden, die nach dem 
\ 

. 31 .Dezember 1968 liegen. 

(4-)' Mit der Vollziehung, dieses Bundesgesetzes ist der Bundes= 

rJ.inister für Finanzen betraut. ' 

, \ 

-- .... ~-
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Beg r ü n dun g~ 

Di.~ duroh Bundesgesetz vom 230 Oktober 1968~ BGB1"Nr.393 1 über 

eine Verachlebung des Hauptfestst.ell.ungszeit.punktes der Einheitswerte 

angeordnete Hauptfeste~llup.g der Einh03itswerte des l<;!nd~ und forst= 
wirtschaftlichen Vermögens zum 1 Q Jänner 1970 macht es erforderlich, 
verschiedene Bestimmungen des Bew03~tungsgesetzes neu zu fasseng Die 
Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundv-e~ögens 1st auf Grund 

des genannten Gesetzes erst zum 1 0 Jänner 1973 ver~unehmen$ 
Der vorliegende Gesetz.entwurf sieht ferner v9l""S.ohiedene ÄndGrungen 

einzelner Bestimmungen d03S Bewertungsgesetzes vors dle sich auf Grund 
der wirtschaftlichen Entwicklung als notwendig erweisen, da eine 

Reihe von Bestimmungen des Bewertungsgesetzes t955 ~ BGBl o ~Tr ~ 148/195.5~ 
in der Fassung der Bewer'tungsgesetznovelle vom 19<> Juni 1963~ BOBl" 
Nro145/1963~ und der Bewertungsgesetznovelle 1965 vom Jo .. Juni 1965, 
BGBl o Nr Q 181/1965 9 nicht mehr den Gegebenheiten entsprechen und zum 
Teil zu wirtschaftlich untragbaren Konsequenzen führen" 

Insbesondere wird hiebet auch der Entscnllessung des Nationalrates 
vom 290601965 (805 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates Xo GoP o ) Rechnung getragen und eine N0uregelung 
der Bewertung bebauter Grundstücke vorgenommeno 

In der Praxi~ haben sich die Methoden des Bewertungsgesetzes 
in der Regel durchaus bewährt und -können ais eingespielt gelten~ aller= 
dings sollte·durch ein breiteres Band vünAb3chlägen-etc o eine grössere 

Anpassungsfählgkeit der Bewertung~ zoB o an den Ertragswert 9 erreicht 
werdeno Die Institution der Einheitswerte~ die sicherlich nur als 
Hilfswerte gelten können 9 soll grundsätzlich beibehalten Ttrerden o · 

Im einzelnen wird bemerkt~ , 
Zu Art o I Zo L 

Aus Gründen der Einheltliehkeit und damit auch der Verwaltungs= 
vereinfachung werden die Bestimmungen über die Bewertung von l-Jert== 
papieren hierdureh auch für die Erbsehaftsteuer massgebend o 

Zu Art o I 20 2~ 

Hiedurch wird erreicht 9 dass die Bestimmungen über d-en Tei.lwert 
den entsprechenden Bestimmungen des Einkomm~nsteuergesetzes ange= 
P2,sst werden und somit eine einheitliche Begriffsbestimmung Plat~ 

gre~fto 

Zu Art 0 I Z<>. 3 ~ 
Die ~Jeglassung der Werte ilKuxe und sonstige Anteile an Berg'.Nerks== 

I 
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gesellsohaftenr
: sowie oioder Gew~I'}<,?_~!I8.ft;~ ~rfolgt zur Bereinigung 

des Gesetzestextes, weil bergrechtliche Gewerkschaften seit dem ' 
31.12.1960 nicht mehr bestehen (vgl. § 142 des Berggesetzes 1954, 
BGBl.Nr. 7J). 

Die Verfahrensgrundsätze zur Ermittlung des gemeinen Wertes 
sind im neugeschaffenen § 75 adargestellt (siehe dort)~ 

Der geänderte Abs. 3 des § 13 schafft die Grundlage für die 
, Vornahme des notwendigen Paketzuschlages oder -abschlages. 

Zu Art., I Z.. 4 : 

1. Die im § 15 vorgesehenen hohen Vervielfacher werden der 
gesteigerten Schnellebigkeit unserer Zeit nioht mehr gereoht. Im 
westdeutschen Bewertungsgesetz ist der Vervielfacher vvn 25 auf 18 

und der Multiplikator von Nutzungen und Leistungen von unbestimmter 
Dauer (vorbehaltlich der Bestimmungen über den Kapitalwert von 

lebenslängliohen Nutzungen und Leistungen) von 12 1/2 auf 9 herabgesetzt 
worden. D~e gleichen Beweggründe sprechen auo~ in Österreich für 
eine Herabsetzung .. 
2. In der Praxis wurden geschützte und nichtgeschützte Erfindungen, 
die Dritten zur Ausnutzung überlassen sind~ seitens der Finanzver= 
waltung in der Regel mit dem 3-fachen Jahreswert angesetzt 
(vgl. Sobitschka-Wiesenhag in Österr~Steuerzeitu..."Y].g Nr.20/1960 
vom 15.10 .. 1960). Damit wurde der Kurzlebigkeit von Lizenzverträgen 
in wirtschaftlich brauchbarer Form Rechnung getragen .. Seit dem 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 9. Juli 1965, Zl. 
522/1965, ist die Finanzverwaltung jedoch dazu übergegangen, als 
~Jert das 12 1/2-fache der Bruttojnhreszahlungen anzusetzen .. Dies 

! 

führt in der Praxis zu völlig unhaltbaren Ergebnissen. Es er= 
scheint daher dringend gebuten, den ursprünglichen Zustand durch 
entsprechende Ergänzung des'§ 15 Bew"Ges. wiederherzustellen und 
gesetzlich abzusichern. 

Zu Art. I Z. 5: 
Die bisherige Staffelung der Altersstufen in § 16 Abs. 2 BeweGes • 

. nach ,9 Stufen entspricht nicht 'den versicherung'smathematischen 

Grundsätzen und wird in der Praxis ais zu grob empfunden~ sie führt 
häufig zu Härten. Dementsprechend war eine genauere Aufschlüsselwlg 

notwendig" 
Zu Ar.:t. I Z. 6: 
Die Anpassung ergibt sich aus der neuen Staffelung in § 16 

Abs. 2. 

\ 
",. f , :." '\ ... : ";,i ... " 
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Zu Art. I Z. 3aund 6a: 

Die Vervielfacher des § 15 und des § 16 haben in vielen Fällen, 
zum Beispiel bei der Vergebührung von Mietverträgen, bei der 
Ermittlung des Kapitalwertes der Ausgedingsleistungen in der 
Landwirtschaft und bei der Bewertung von Renten zu-Härten ge­
führt. Es erscheint daher zweckmäßig, die Vervielfacher den 
derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. 
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Zu i';.r t. I Z. ?: 

'Die bisherige B0stimmung des § 20 Abs. 1 Ziff. 1 Bew~Ges <I" 

die den Hauptfeststellungsz.eitraum mit 6 Jahranfes-th)gt, hat sich" 

inder Praxis nicht bewährt. Dieser Zeitraum wurde daher auf 
9 Jahre ausgedehnt. Beim Betriobevermögen hat sich der J-jährige 
'rurnus jedoch gut eingespielt t sodass insowel teine Äx;derung nioht 
erforderll('\h war. 

Zu Art. I Z. Bund 9: 
Die Abänderung der Wertgrenzen in den §§ 21 und 25 soll der 

Verwaltungsverelnfachung dienen. Die Feststellung von Einheitswerten 
beim land- und'forstwirtschGftllehen Vermögen unter 2000 S und 
beim Grundvermögen unter 5000 S ist steuerlich nicht von Bedeutung. 
Es ist daher der damit verbundene Verwaltungsaufwand nicht zu 
rechtfertigen. 

Im § 21 soll durch die Neufassung die bisherige auf der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes beruhende VerwE'.ltungs= 
übung, wonach im Wege von Fortschreibungen auch unterlaufene 

,;.. 

Fehler berichtigt werden können, im .Gesetz eindeutig begründet 'Nerden. 
Zu Art. I Z. 10: 
Bezüglich der neueingeführten Ziff. 4 1m Abs. ,2 wird auf die 

Begr~ndung zu Z1ff. 11 verwiesen. 

Der bisherige Abs. J des § 30 soll nunmehr durch die Abs. J 
bis 7 ersetzt werden. Diase Änderung war erforderlich, da im Zuge 

der Rationalisierung undUmstrukturierung der österreichischen 
Lo.nd-wirtschaft die Bedeutung von Grund und Boden als alleinig8r 

Produktionsfaktor immer mehr zurücktritt und vielfach auch kleinere 
Inndwirtschaftliche Betriebe ihre Tierhaltung intensivieren. Bei 
dieser Betriebsweise wird häufig über das herkömmliche .ßusmass 
des Nutzviehbestandes hinausgegangen" Ausserdem finden besonders 
produktionsfördernde Hilfsmittel wie Kraftfutter und ähnliches 
Verwendung. Die Neufassung des § Jo Abs. ) soll dieser wirt= 
Echaftllchen Wandlung Rechnung tragen. Demnach sollen die Tierzucht 

und die Tierhaltung.bis zu einem bestimmten Ausmass und 'für 
b~stimmte Arten von Tieren noch als landwirtschaftliches Vermögon 
gelten, im übrigen soll jedoch der biSherige Grundsatz, dass zur 

Tierzucht od~r zur Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse aus dem 
eigenen landwirtschaftlichen Betrieb verwendet werden müssen, auf~' 
:rechterhalten bleiben~ auch in der bisherigen Regelung für die von 
einer Lo.ndwirtschaftskammer anerkannten Geflüge).herdbuchzucht:::::: , 
betriebe und Geflügelvermehrungszuchtbetriebe soll keine Änderung 

eintreten. 
'\ , 

, , 
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ZuArt~ I. Z. 16 bis 2o~ 
, -:., . 

.-

Wiepich gezeigt hat, bereitet die Bewertung der bebauten' 
Grundstücke besondere Sch,ü'erigkei ten, die mit den bisherigen 
Vorschriften nicht in zufriedenstelIender Weise gelöst werden 
konnten~ 

Die biSherige Gesetze~lage verhinderte die entsprechende 
Berücksichtigung des Umstandes, dass 

a) bei unbebauten Grundstücken kein echter Markt vorhanden ist, 
b) ein bebautes Grundstück nie den Wert eines unbebauten Grund= 

stückes erreichen kann, da die Möglichkeit einar fü:?'den 
Käufer idealen Verbauung nicht mehr gegeben ist (der bisher im 

§ 53 Abs. 7 vorgesehene Abschlag von 20 und 25 % war als Abgeltung 
für die Zweckgebundenheit des Grund und Bodens durch die Verbau= 
ung und für verlorenen Bauaufwand viel zu gering). 

Überdies warel1!Abschlfi,gB bei Mietwohngrundsti.icken, deren 
Mietzins beschränkt ist, zu niedrig, ebenso die Abschläge für das 
Alter des Gebäudes im Abs. 6. Selbst die meist unzureichenden , 

,AbsChläge waren in ihrer Auswirkung durch dia Bestimmungen ~ber 
den Mindestwert s<::)hr stark eingeschränkt. 

Anlässlich der Novellierung des Bewertungsgesetzes war daher 

besonderes Augenmerk auf eine Formulierung zu richten, die aus= 
schliesst, dass Grundstückpreise,die nur aus'der Munopolstellung 
des Vefkäufersoder besonderem persönlichen Interesse des Käufers 
zu erklären Sind, a~s I"Iasstab ,für ähnliche Grundstücke herangezogen 
werden. Es hat sich ferner gezeigt, dass die Formulierung des 
§ 10 Abs. 2 zweiter, Satz (,IDabei sind alle Umstände, die den 
Preis beeinflussen,zu berücks ieht igen") allein nicht ausreicht, 
um die Sonderstellung des gemeinen Wertes von Grundstücken 
genügend zu berücksichtigen .. 

Bei der Bodenwertermi~tlung einzelner Grundstücke sind alle 

Umstände und Besonderheiten,zu berücksichtigen, die den Preis 
beeinflussen. Besonderheiten können sich hiebei aus der allgemeinen 
Lage des Grundstückes, .wie z.B.aus dem fehlenden Anschluss an den 

öffentlichen Verkehr oder einer .fehlenden Zufahrtsmöglichkeit, 
. aus seiner Aufschliassung bzw" den vor.nandenen oder nicht vor::: 

I . 

hand~men Aufschliessungsmöglichkeiten, t<Jie z.B. vJasser, elektr. 

Strom,Kanal, Gas, Fernheizung, und auch gnnz.allgem: in aus 
, 

der Beschaffenheit des Grundstückes selbst, wie. z.B.· Gröss8, > .. . , 

Figuration, . Neigung, Geländebeschaffenhed..t u.ä., ergeben. Grosse 
I 

Bedeutung kommt ferner den Bebauungsmöglichkeiten. zu, wie z.B • 
.. _~, .. 
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offene oder geschlossene Verbauung oder aber auch vorhandene 

Bauverbote oder ·Baubeschränkungen •. 
Erfahrungsgemäss werden für Grunds,tücke, die eine zur Ver= 

bauung ungünstige Figuration aufweisen, geringere Quadr3tmeter= 
preise bezahlt als für solche mit einer günstigen Figuration. 
Diese ungünstige Figuration kann in einer schiefwinkeligen Form be= 
stehen, es können hervorstehende Grundstücksecken vorhanden sein 
oder aber die Parzelle kann eine zu geringe Breite aufweisen" Solche 
Umstände sind im Einzelfall entsprechend zu berücksichtigen, wobei 
z.B. vorstehende ECken infolge ihrer geminderten Nutzbarkeit mit 

einem geringeren Wert (z~B. 50 % des Normalwertes) zum Ansatz zu 
bringen sind. Bei schmalen Parzellen ist zu berücksichtigen,.dass 
eine Verbauung hier in der Regel nur mit erhöhten Baukosten möglich 
ist. Das gleiche gilt für zu kloine Parzellen vor allem,bei ge== 
schlossener Bauweise. 

Soferne ein Grundstück eine besondere Tiefe aufweist, hat sich 
die bisherige Verwaltungsregelung mit 4 Zonen und einer Zonentiefe 
von jeweils 40 mnicht immer als ausreichend erwiesen. Vor allem 
dann, wenn die umliegenden Grundstücke nur eine Tiefe von 20 bis 
30 m aufweisen, führte die genaue Anwendung der bisherigen Bewer= . 
tung mitunter zu Härten. In Hinkunft sollt4iaher mi t dem Vorde'rland= 
preis jener Teil des Grundstückes bewertet werden (Zone 1), der 
eine gegendübliche Tiefe aufweist, wobei aus Erfahrungsgrundsätzen 

im allgeme inen unter 25 bis 30 m Tiefe nicht gegangen Nerden solJte • 
Dieanschliessenden 40 m in die Tiefe (Zone 2) wären mit dem halben 

Vorderlandpreiszu bewerten. Für den Rest des Grundstückes (Zone 3) 
wird in der Regel etwa ein Viertel des für die Zone 1 massgeblichen 
Wertes anzusetzen sein. Entsprechen die Zonen 2 und 3 jedoch nicht 
den Elgenschaftendes Vorderlandes _ beispielsweise sind sie Negen 
starker Geländeneigung überhaupt für eine Verbauung nicht geeignet_, 
so sind in sulchen Fällen diese Umstände besonders zu berücksichtigen~ 

Wie festgestellt werden konnte, ergeben sich allgemein dort 
die grössten.Härtender zum, 1. Jänner 196J'festgestellten Einheits= 
werte, 'wo uberdurchschni ttl.ich ,grosse Grundstücke vorhanden sind. 
Es ist eine Erfahrungstatsache~ dass übergrosse Parzellen einen 
geringeren Quadratmeterpreis erzielen als solche von ortsüblichem 

Ausmass • 
. Was als ortsüblichen Ausmass anzusehen ist, kann. nicht ei11.= 

heitlich festgelegt werden. Insbesondere dann~ wenn das Grundstück 
iuf eige seiner Lage und Form eine weitere Verbauung kaum zulässt, 
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Die 1m Rahmen des landwirtschaftlichen Vermögens zulässige 
Tierzucht und Tierhaltung sollen auf die sogenannte reduzierte 
Inndwirtschaftliche Nutzfläche bezogen werden, das heisst, es 
soll die Ertragsfähigkeit der zur Tierzucht oder Tlerhaltung 
benutzten Flächen Berücksichtigung findeno Demnach wäre zum 
B,~isp1el eine Hutweide oder eine Streuwiese (das ist eine nur zur 
Gewinnung von Streu~ nicht aber von F'utter geeignete Wiese) be'i 
der Ermittlung des für einen Betrieb zulässigen Tierbestandes auf ein 
Dri ttel ihrer tatsächlichen Fläche zu reduzieren o ,,' 

Soweit in die wirtschaftliche Einheit eines landwirtschaftI!: 
chen Betriebes auf Grund der neuen Bestimmungen ein überdurchschnitt= 
licher Tierbestand einbezogen wird ~ is t· dL3ser durch einen Zuschlag 
zum Vergleichswert gemäss § 40 zu erfassen" 

Das im bisherigen Gesetzestext erwähnte ErbpaChtrecht wurde 
in den Entwurf nicht mehr aufgenlJmmen~ da die §§1122 bis 1150 

ABGB. abgestorbenes Recht enthalten (siehe Kommentar zum AIl= 
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch VlJn Klang g 5. Band~ Seite 1150)0 

Auch die bisher angeführten sunstigen grundstücksgleichen 
Rechte haben in diesem Zusammenhang keine Bedeutung~ 

Zu Art 0 I Z Q 11: 

Im § 33 war bisher die Bestimmung über die Mindestbewertung 
landwirtschaftlicher Betriebe und der Betriebe des vlelnbauver:c;: 
mögens enthalten. Danach war der ~~ert des Wohngebäudes des Betriebs: 
inhnbers auf Grund der Vorschriften über die Bewertung VlJn be= 
bauten Grundstücken mit dem gemeinen Wert zu ermitteln und nach 
Vornahme verschiedener Kürzungen dem landwirtschaftlichen Vermögen 
zuzurechnen o Hiedurch wurde eine Erhöhung des Einheitswertes 
und damit eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage für di~om land­
~~d forstwirtschaftlichen Vermögen zu entrichtenden:Abgaben und 

Beiträge bewirkt o Dies war so lange gerechtfertigt, als das land-
i 

und forstwirtschaftliche Vermögen im wesentlichen nur mit jenen 

Abgaben belastet war, denen auch der übrige Grundbesitz unterlag o 

Durch die zusätzliche Belastung des land- und forstwirtsChaf~licheri 
Vermögens mitelner Reihe von Abgaben und Beiträgen sozialver= 

. sicherungsähnlichen Charakters entstanden l:Iärten~ weil die er1:'lähn:::: 
ten Abgaben und Beiträge naturgemäss vorn Ertragswert der ertrag:=: 
pringendenFlächen und nicht vorn gemeinen wert der Gebäude erhoben 

werden sollteu o 

Bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte 1963 versuchte 
man~ diesen,Härten dadurch zu begegnen~ dass der Wohnungswert ver= 

,. :1 
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scJ;tedenen Kürzungen unterworfen wurde 0 Diese Vövgangsweise hat 

sich jedoch nur teilweise bewährt, da einer~eits bei landwirtschaft= 
lichem Kleinbesitz noch immer zahlreiche fUndestbewertungen erfolgten, 

andererseits die Bemessungsgrundlageinsbesondere für die Grund= 

steuer ungerechtfertigt gekürzt wurde D 

Die vorliegende Neufassung des § 33 sieht v('}r 9 dass der einen 

durchschnittlichen Vomhundertsatz (beim landwirtschaftlichen Vermögen 

20 v.H. und beim \ieinbauvermögen 1.5 v.H .. des Vergleichswertes) 
übersteigende Wohnungswert als sonstiges bebautes Grundstück dem 

Grundvermögen zuzurechnen ist. D8.durch wird der dns Normalmass übGr= 

steigende WUhnungswert ~~us der Bemessungsgrundlage für die vom lo.nd= 

und forstwirtschaftlichen Vermögen zu entrichtenden Abgaben und 

Beiträge eliminiert und 1ie erwähnte Härte beseitigt 8 Hinsichtlich 

der Höhe der Abgaben, die auch ,vnm übrigen Grundbesitz zu entrichten 

sind, treten dadurch kaum Änderungen ein, da der das Normalmass 

übersteigende Wohnungswert im Rahmen des Grundvermögens diesen 
Abgaben unterliegt. 

Abs.3 des neugefassten § 33 enthält für den bei der kommenden 
Hauptfeststellung eintreteribn Fall, dass der Hauptfeststellungs= 

zeitpunkt beim Grundvermögen von dem Hauptfeststellungszeitpunkt 

des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens abweicht, eine Regelung 

der der Bewertung zugrunde zu'legend.en Wertverhältnisse. 

Zu Art" I Z. 12: 

DiG hiervorgesehenG Änderung erweist sich durch die Neure= 

gelung des § 33 (Z. 11) als notwendig .. 

Zu Art. 1 Z" 1 3 ~ 
, . , ' 

Bisher war es möglich, Forstbetriebe mit einem Flächenausmass 

von nicht mehr als drei Hektar Forstfläche einer vereinfachten 

Bcw~rtung zu unterziehen o Diese Vorgangsweise hat sich sehr be= 

\'Jährt. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird nunmehr vor= 

gcschlagen 7 dieses Flächenausrnass nuf zehn Hektar zu erweitern$' 

hiedurch wird auch don betroffenen Land- und Forstwirten erspo.rt, 

umfangreiche. Fragebögen auszufüllen. 
Zu Art" I Z. 14 '~d' '15: 

Die vorgesehenen 'Bestimmungen stehen in engem Zus3.mmenhang 

mit der ,Neuregelung der f'iindestbewertung gemäss § J3 (Z~ 11) und 

ent,sprechen überdies im überwiegenden Hass der bisherigen Verli'lal:::: 

tungsübung. 
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ist hierauf bei der Ermittlung des Bodenwertes besonders Bedacht zu 

nehmen. In der Regel wird für jene Fläche, die das Ausmas:'> eines 
gegendüblichen Baugrundstückes'übersteigt, bis zum Doppelten aes 

Normalausrnasses etwa 70 v.H. des Normalwertes anzusetzE:-n sein. Bei 
grösserenFlächen vermindert sich der übersteigende Bodenwert in', 

etwa dem gleichen Verhältnis. 
Von wesentlicher Bedeutung bei der Ermittlung des Bodenwertes 

sind die für ein Grundstück vorgesehenen Verbauungsmöglichkeiten. 
\.,Tenn-gleich die diesbezügliChe Terminolugie nicht bundeseinhei tlich 
ist, 'erscheint es zweckmässig, von einhei tlichen Begriffen auszugehen •. 

Bauverbot: Hi~runter ist im allgemeinen zu verstehen, dass für 
ein Gelände auf Dauer die Errichtung von Gebäuden allgemein oder 
zumindest von festen Gebäuden untersagt ist. Häufig ist es ge= 
stattet, sogenannte Sommerhütten kleineren Ausmasses unter Vor-:=.' 

behal t jcderze it i'gen Widerrufes zu errichten. 'Soferne nicht ohnedies 
Kaufpreise für gleichartige Parzellen vorliegen, kann als Faust-:=. 
regel angenommen werden, dass für mit Bauverbot belastete Parzellen. 
etwa 20 bis 50 v.H. der gegendüblichen Baulandpreise bezahlt werden. 

Bäusperre: Hierunter ivird einzel tTtreiliges Bauv'erbot verstanden, 
das meist von den Gemeindebehörden wegen'Erstellung neuer Verbauungs= 

pläne usw. erlassen wird. Ist mit der Aufhebung in absehbarer Zeit 
zu rechnen und liegen für gleichartige Grundstücke keine Kaufpreise 
vor, So erscheint ein Abschlag von etwa 20v.H. vom gegendüblichen 

Baulandpreis angemessen. 
Baubeschränkung: Diese können mannigfaltig sein, IrJOdurch eine 

einheitliche Regelung nicht mögliCh ist. Meist sind sie durch örtliche 

Bauvorschriften geregelt und beinhalten Bauweise, Strassenabstand, 

zulässige Grösse der zu verbauenden Fläche, Höhenbegrenzung des zu 
errichtenden Bauwerkes usw. Baubeschränkungen können sich auch aus 

den Vorschriften über d~n Denkmalschutz ergeben. Hier wird im 
Einzelfall zu entscheiden se'in, ob und in welcher Höhe ein Abschlag 

angebracht erscheint. 
'Grünland: Dies stellt die grösste Einschränkung für den Liagen= 

schaftseigentümer dar und beinhaltet, dass keinerlei Bauwerk 81..1.f= 
geführt lNerden darf. Häufig ist sogar die Errichtung von Umzäunungen 
untersagt. Eine Bewertung mit etwa.' 10' bis 20 v. H. des ortsüblichen 
Baulandpreises wird sich inder Regel als zutreffend erweisen, soferne 
eine'Bewertung als land- und forstwirtschaftliches Vermögen nicht 

in Fr2,ge kommt • 

. , ... ' 
:". 

N' r / ~. 

L~ ____ ~ ______________ ~ ________ ~_ 
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Bei der Ermittlung des Gebäudewert'es ist zu beachten, dass 

die im §,53,a Abs. 12. 10 Bew.Ges. angeführten Bauklassen vor 
allem auf die Bauweise, und Ausführung eines Gebäudes abgestellt 
sind. Wenngleich auch die Ausstattung für die Bewertung wesentlich 
ist, darf nicht übersehen werden, dass 'die bauliche Gestaltung 
und Ausführung, insbesqndere auCh eine zweckmässlge oder unzweck= 
mässige Baw'leise, und dep Bauzustand bei der Einstufung in eine 
Bauklasse mehr zu beachten ist als das allfällige Verhandensein 

von z.B. Hartholzfussböden, Verfliesungen, ne.chträglich einge= 
richteten Badezlmmern,~~~.' 

Insbesondere sind"hier auch die gesetzlichen Beschränkungen 

der Mietzinsbildung (Abs. 7) zu berücksichtigen (z.B. Mietengesetz, 
Zinsstoppgesetz , Wohnbauförderungsgesetz 1968, Wohnhaus-\.Jieder= 
aufbaugesetz u.ä.). 

Besondere wertminderungen ergeben sich auch bei den der Frem= 

denverkehrswirtschaft dienenden Grundstücken, und zwar insbesondere 
durch mangelnde Kapazitätsausnützung etwa bei Hotels oder Licht:::: 
spieltheatern. Auch diese Wertminderungen sind durch die nunmehrige 
Gesetzesfassung berücksichtigungsfähig geworden. 

Wertminderungen ergeben sich z.B. bei sogenannten Vorrats= 
gründen (Gartenanlagen, ParkS, Golf,- und Kleingolfanlagen, Tennis:::: 
plätze, Liegewiesen etc.), die zu einem Betriebsgrimdstück gehören, 
für die wirtschaftlich riChtige Benutzung des eigentlichen Betriebs= 
grundstückes (z.B. der Bauareaeines Hotels) auch erforderlich sind, 
deren Ertrag aber im Verhältnis zum Ertrag des eigentlichen Be:::: 

triebsgrundstückes gering ist'. 
Viele Betriebe des H0tel~ und Gastgewerbes besitzen ferner 

sogenannte Schutzgründe, die notwendig sind, um z.B. eine bestehende 
Aussicht nicht verbauen zu lassen, dazu kommen Gärten und Parks, 
Strandanlagen usw., die vor allem für gute Betriebe notwendig 

sind, um dem Gast jenen Komfort zu schaffen, den er erl..rartet. 
Vielfach sind diese Schutzgründe nicht einmal bei der gleichen 
Grundbucheinlage eingetragen, wie das eigentliche Betriebsgrund= 

stück. Trotzdem bilden sie mit ihm eine ·wirtschaftliche Einheit 
und der Unternehmer will weder noch kann er sie überhaupt ver= 
kaufen, weil er sonst seinen Betrieb gefährden würde. Man kann 
daher solche Grundstücke nicht mit den gleichen Quadratmeter::: 

I . I 
i 

I 
I 

'! 
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preisen bewerten wie einen-ln der Umgebung eines Betriebes 
des Hotel- und Gastgewerbes verkauften Baugrund. Siehnben 
nicht einmal den Wert d8S eigentlichen Betriebsgrundstückes, 
sondern entsprechen wertmässig. am ehesten den landwirtschaftlicll 
genützten Grundstücken~ 

Das gleiche gilt für Sommerbäder, die naturgemäss über Lie= 

gewiesen und Parkanlagen verfügen, die ebenfalls niemals verbaut 
werden, und schliesslichfür Heilbade-, Kur- und Krankenanstalten. 

Der Minde,stwert gemäss dem bisherigen Abs. 11 war sys tern:::: 
widrig und ist auf Grund der Neufassung überflüssig geworden. 

Abs. 11 war daher ersatzlos zu streichen • 

. ' , 

./. 

'f 

. . ... '. 

r 
, ;,.' 

'~. . 
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Zu Art. I Z. 21: 

Die Einstufung von Hallenbauten'in Eisenkonstruktlon, Jedoch 

ohne Fussboden und ohne Deckenkonstruktion bei grossenGeschoss= 

höhen war bisher noch; nicht befriedigend gelöst •. Ss erbob: sich .die 
Frage, ob die Eins:tU:fung so'lcher Gebä~de inZiff. n) oder o} zu 

erfolgen hatte~, beide Ba~lassen passen jedoch nicht hinreichend. 
ES'war daher die Schaffung einer eigenen Bauklasse vorzu== 

nehmen. 

Zu Art. I Z. 22; 

Da Bauruinen oder ?ufgelassene Bauten den Wert eines Grund::: 
stückes auch nach unten beeinflussen können, waren am Schluss 

des 2. Absatzes die ... Jorte ; oder mindern' c anzufügen. 

Zu Art. I Z. 23~ 

Damit wird die bisherige Übergangslösung durch eine brauch== 

bare Dauerlösung ersetzt. 

Zu Art. I Z. 24; 

Anpassung an di~eufassung des § 69 Z. 6. 
Zu Art. I Z. 25: 

Damit wird sichergestellt, dass derartige kostspielige Anlagen, 
deren Errichtung und Erhaltung einern dringenden öf(entlichen Interes= 

se entspricht, nicht noch zusätzlich durch Vermögensteuer etc. be== 
lastet werden, da es sich hiebei ja weder umertragbringende noch 
sonst verwertbare, jedoch inder Regel zwangsweise angeschaffte 
Güter handelt. 

Zu Art. I Z. 26~ 

Die Aufzählung von Kuxen im Abs. 1 'entfällt, da die rlechtsform 
der ,ebergrechtlichen Gewerkschaften' seit 31.12.1960 nicht mehr 

besteht (vgl.§ 142 des Berggesetzes1954, BGBl.Nr.7J). 
Junge Aktien und i-l-nteile, die der Gesellschafter bei einer 

Kapi talerhöhung auf Grund seines Bezugsrechtes beziei)t, sind ein Aus== 

fl u.s s se ines GesellE· chaftsrechtes. Dies gilt in besonderer weise für 
die zusätziichen'Anteilsrechte auf Grund einer Kapitalberichtigung. 

Aus diesem Grund ist ~sgereöhtfertigt, dass die Schachtelbegünsti== 
gung auch für dierieuen Aktien und Anteilsrechte gewährt lflird, so= 

ferne ihr Bezug der z~·.·Begi:n,n d~s .Wirtscpafts jahres bestandenen 
, '. .'. '.'i., ", . . 

, Beteiligungsquob3 . ents,pric(ltt. 

Zu Art~ i ·z.27;' ,. 
Damit werden z. B. Pensionsrückstellungen. abzugsfähig. Auch 

wird sichergest~lIt, dass bei, der. 'Bewertung die gleiche versiche= 

'.,~ -

... 
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rungsmathematische Methode angewendet wird wi~ bei.~erErtrags= 
besteuerung.- '. - ., .. 

Dur~h Abs. 2 wird die Behörde gesetzlich;~erpflichtet, den 
Abzug der Steuerschulden ex.offo v0rzunehmen, da dem Steuerpflich= 
tigen die Berechnung nicht in allen Fällen zugemutet werden kann. 

ZuArt~ I Z. 28: 
In der Ziff. 2 sind die Freibeträge von bisher S 10.000.-

bzw. S 20.000.- auf S 25.000.- bzw. S 50.000.- hinaufgesetzt worden. 
Zusätzlich sind aus kapitalmarktpolitischen und auch gesell= 

schaftspolitischen Gründen weitere gleich hohe Freibeträge für ti== 
trierte \verte (inländische festverzinsliche \vertpapiere,. Investment= 
zertifikate, Aktien) und andere, Beteiligungen gewährt worden. 

Die Valorisierungenentsprechen nicht nur der Geldwertent= 
wicklung, sondern tragen auch der Erkenntnis Rechnung, dass derart 
geringfügi,ge Beträge in der Reg·el praktisch ohnedies nicht erfasst 
werden können. 

Zu Art. I Z·o 29 undJo~ 
Die Novellierung der Z. 6 erfolgte vor allem, um die For= 

schung in Österreich steuerllch zu entdiskriminieren. Derartige 

Massnahmen erscheinen aus gesamtwirtschaftlichen Überlegungen be= 
sGnders dringlich~ 

Dementsprechend sollen Patente etc. nur dann dem steuerpflich= 
tigenVermögen zugerechnet 1:Jerden, wenn sie erlge.ltlich anDri tte 
zur Ausbeute überlassen werden •. 

Der Freibetrag für Lebensversicherungen etc. in Ziff. 7 lit. a 
bedurfte einer Valorisierung, und zwar von bisher 1000000.- S' 
auf 200.0000 - S. Di $ser 1,vert entspriCht etwa jenen Al tersversor= .. 

gungen Selbständiger, wie sie in dieser Höhe durchschnittlich aUCh 
den Dienstnehmern aus der Sozialversicherung zukommen und für letztere 

nach Ziff •. 71it. bohne Höchstgrenze frei sind. 
Zu Art. I Z •. 32 : 
Zur Vermeidung von Zweifelsfragen erscheint die ausdrückliche . 

Erwähnung der Ansprüche auf Abfertigungen und Abfindungenzweckmässig. 
• • t • 

Zu Art. I Z. 33: 
.. 

Die Beiträge zu den Versorgungsein~icntungen der Kammern der 
Freien Berufe wurden bekanntlich. iftl~Hinblick auf.ihren zwangsähnli= 

ehen Charakter den S o:O:de raus ga ben des § 10 Abs ,,' 1. Z.2 EStG zu:::; 
. . , " 

gerechnet und gemäss§ 4Abs~ 1 Z. 2 des Versicherungsteuergesetzes 

in der Fassung der Versicherungsteuernovelle 1954, BGBl.Nr.1.80/1954 , 
von der Versicherungsteuer: freigestellt und smit versicherungsteuer= 

'. 

. ~ . 
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rechtliqh der .Sozial ve.,,-"·' ',cung gleichgestellt (vgl. Erkenntnis 

des Verwaltungsgeri~:es vom 14.1.1966 7 Z1.1027/1965). Mit der 
in Z. 'l4 vorgenorhmenel1. Jmderungwlrc1 die Gleichstellung der Lei:=:: 

stungen der genannten V~rsorgungseinrichtung auch für das Gebiet 
des Bewertungsrechtes bestimmt, , 

Zu Art. IZ.'34~· 

Damit 8011 klargestellt werden, dass die dort genannten Wirt= 
sChaftsgüter, die' der Abwässer- bzw. Abgasreinigung dienen, auch 
nicht zum sonstigen .Vermögen gehören. 

Zu Art. I Z. 35~ 

Durch die bisherigen Bestimmungen des § 71 Abs. 2 war nur die 
Bewertung bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen und von Anteilen 
an neugegründeten Kapitalgesellschaften nac,h dem Hauptveranlagungs= 
zeitpunkt eindeutig geklärt. Es war. jedoch zweifelhaft, welche 

"Ante ile und Genusscheine von Kapitalgesellschaften im Falle einer 
Kapitaländerung (Kapitelerhöhungund Kapitalherabsetzung) nach dem 

,Stichtag neu zu bewerten waren, nur die neu ausgegebenen' oder auch, 

die alten Anteile und Genuss~heine. Um die durch die bisherigen 
Gesetzesbestimmungen entstandenen Unklarheiten zu beseitigen, sollen 
nunmehr bei jeder Kapitaländerung, gleichgültig, ob es sich zum, 
Beispiel um eine Kapitalberichtlgung im Sinne des Kapitalberich= 

"'. . 

tigungsgesetzes, vom 13~Juni 1967, BGBl.Nr.171,' oder um eine echte 
Kapi talerhöhung . oder -herabsetzung handel,t, eine Neubewertung 

aller Anteile und Genusscheine erfolgen. 
Die bisherige'Regelung im § 71 Abs. 2 hatte weiter zur Folge, 

dass bei der Ausgabe von \-vertpapieren, Anteilen und Genusscheinen 
in dem<ier Hauptveranlagung folgenden Jahr wegen der Bestimmung, 
dass Bewertungsstichtag der 31. Dezember des Jahres ist, das dem 
Veranlagungszeitpunkt vorangeht, unter Umständen für den restlichen 
Hauptveranlagungszeitraumzwei Bewertungsstichtage maf;j>sgebend 

nämlich ~er der AUf3gabe folgende 31. Dezember und der nächste 

,31. Dez~mber. Dies wird,durch die Bestimmu~g, dass , 

waren, 

der der. Neuausgabe de.r~ Wertp?piere bzw. der Kapitaländerung folf;onde 
31. Dezember als massgebender Bewertungsstichttag gilt, vermieden. 

per § 71 Abs ',' 3so1L,zur Gänze, entfallen~ 
'. . . " ....... 

, . 
Zweck dieser aus dem Bewertung~.ge~etz1934 unverändert über= 

nommenen Bestimmung war es, etwaigen Versuch~n; die Börsenkurse 
'.... .... '. . .' .. -

am Sticht.ag zu beeinflussen" entgegenzuwirk~n.' Da ein solcher 
- ..' . , - . 

Fall der Kursbeeinflussung seit Wiedereröffnung ,der Börse naeh, 
1945 nicht, eingetret~n ist und oorüber hinaus die Bestimmung eine 
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formalgesetzl~öhe PelegationdarstEült,:so11 8.'.8 aufgehoben werden~ 
Zu Art.· .1Z~· . 36: . j" . Je 

Die bisherige Kann':'Bestimmung betreffend Festset'zll:ng. von 
Steuerkurswerten wird damit in eine Ist:"'Bestimmung umgewandelt, 

soferne die Voraussetzungen derna~hfclgenden §§ 73 und 74 zutref= 
fen. Damit wird eine verfassungsrechtlich einwandfreie.' Regelung' 
gewährleistet .. 

Zu Art. I Z. 37: 
Nach der bisherigen Regelung konnten Steuerkurswerte festge= 

setzt werden, wenn am massgebenden Stichtag oder in dem Zeitraum, 
den das Bundesministerium für Finanzen festsetzt - er kann vor 
oder nach dem Stichtag liegen - tatsächlich Umsätze in einer 
Wertpapierart vorgefallen waren. Nunmehr soll der Stichtag als 
in vielen Fällen unpraktisrh wegfallen. Der Zeitraum soll im . . . ~ 

Gesetz selbst mit dem Jahr vor'dem massgebenden Stichtag ~ixiert 
werderi. Die Kursvorfälle innerhalb des Zeitraumes sind nach der 
neuen Fassung des § 74 Abs. 1 zur Ermittlung des Durchs0hnitts= 

.-

kurswertes heranzuziehen. Zur einheitlichen Behandlung aller 
Wertpapierarten wurden auch die festverzinslichen Wertpapiere und 
die Investmentzertifikate in diese Regelung· einbezogen~. 

Hiezu teilte die Wiener Börsekammer.mit,. dass die Heranziehung 
aller KursvorJälle innerhalb des massgebenden Zeitraumes mit einer 
sehr grGssen Verwaltungsarbeit für sie verbunden wäre. Einreprä= 
s entati ver Durchschni ttswert, der einfacher zu ermitteln ist, . 

könnte bei Zugrundelegung des letzten Kursvorfalles eines jeden 

t1vnats erreicht· werden. 

Wei te.rs .ha t die Börsekammer darauf hingewiesen, dass bei 
Vornahme eines Abschlages von 25 v.H. vom Durchschnittswert der 
Wandelanleihen bei allen Wandelschuldverschreibungen, die um pari 
notieren, eine Begünstigung gegenüber den reinen Gläubigerpapieren. 

gegeben wäre. Hier erscheint der Weg gangbar,den 25 v.H.-Abschlag 
nur vom Überparibetrag zuzulassen, Slj dass ein Steuerkurswertfür 
Wandelanleihen, der unter dem Nominale liegt, ausgeschlossen ist. 

Zu Art. I Z. 38: 
Die Börsekurse der Wertpapiere schwanken oft aus versch~Gdenen, 

im Markt gelegenen Grunden. Daher ist es geboten, bei Ermittlung 
der Stetlerl{urswerte nicht auf Kurse eines Stichtages,· sondern 
auf. den Durchschnittskurs während des massgebenden·Zeltraumes 
Bedacht zu nehmen:· Bei· sachwertbezogenen Wertpap'ieren (Akti~n~­
Wandelsc huld versehre i bungen, Investmentzertifika·tB.) 'ist":ferner 

, , .. 

! 
1 
; 
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eine Berüoksichtigung des regelmässig niedriger;:::tl Ertragswertes 
-- --~--- -

0rforderlich. Um diese-ffi-O-esichtspunkt- RachrnID.g zu tf'agercund----
zugleich eine komplizierte Regelung zu vermeideng ist bei den 

letztgenannten Wertpapieren ein Abschlag vorgesehen worden, der 
mit 25 % des Durf'hschnittskurswertes festzulegen wäre. 

Die Vorstellung, die kein Rechtsmittel im Sinne der Bundes'; 
abgabenordnung ist, soll ledigli.cn dazu dienen, etwa unterlaufene 
Fehler bei der Steuerkurswertermittlungzu berichtigen. 

Zu Art. I Z. 39= 
Diese Bestimmung ist im Zusammenhalt mit § 13 zu sehen. Hier:: 

bei haben Überlegungen zum Problem der ~oJertpapierbewertung ergeben, 
dass das bisher inden §§ 13 und 15 BewGes. nur sehr kne.ppfestge:::: 

legte Verfahren zur Ermittlung des gemeinen Wertes von nlchtnotier= 
ten Aktien und Anteilen einer ver:fassungsrechtllch einwandfreien 
Verankerung im Gesetz bedarf; 

Zu Art •. I Z. 40: 

Durt"h den neuen § 75 a sollen im wesentlich0n die bereits 
bisher angewandten Grundsätze zur Ermi1:{tlung des gemeinen Wertes von 
nicht n0tierten Aktien und Anteilen in das Gesetz eingebaut werden • 

. Der Abschlag von 15 v .. H. vvm reclmerischen Vermögenswert 1st er= 
forderlich, weil vielfach Vermögenswerte der Gesellschaft für den 
Anteilseigner ni<"ht den gleichen Wert haben wie für das Unternehmen. 
Der weitere Abschlag von 30 v.H. vom rechnerischen Jahresertrag be= 

. rücks ichtigt, dass nur ein 'Teil des erwirtschafteten Gewinnes aus::: 
geschüttet werden kann, während der andere 'Teil' zur Selbstfinan= 
zierung im Unternehmen verblelben muss. Nach wirt-sc-haftlicher 

Beurteilung liegt das Schwergewicht bei der Ermittlung des Unter= 

nehmenswertes auf der Ertragswertkomponente~ Dieser Umstand war 
bel der Bestimmung der Formel für den Unternehmenswert mitzube= 
rückslchtlgen. 

Zu Art. I Z. 41: 

Die ausdrückliche Erwähnung von Pfandbriefen als nicht unter 
die Z. 6 fallende Vermögenswerte dient der Klarstellung. 

Zu Art. Ir: 
Wie bei den vorangegangenen Hauptfeststellungen sieht der vor::: 

liegende Antrag die Festsetzung des Hektarsatzes für die Betriebs::: 

zahl 100 durch das Gesetz selbst vor. 

~.-.-.-.-.-.-.-.-

In formelle'r Hinsicht wird beantragt , den Antrag unter Verzicht 
auf die erste Lesung dem Finanz-und Budgetausschuss zuzuweisen.' 

~ . 
_'I 

~. P 

"~ 
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